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oasen in der Kriegswiiste. Irankreich, Deutschlund, Ttalien
und Russland werden ja geradezu Vorteile daraus ziehen,
dass sie im Ernstfalle keinen einzigen Mann zum Schutz
der Grenzen von Luxemburg, Belgien, der Schweiz, Dine-
mark und Schweden zuriickzulassen brauchen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Vorschlag
mache; damit muss man ,zur Zeit und Unzeit“ kommen.
Von all den Einwendungen, welche wider mich laut wurden,
hebe ich nur eine einzige hervor, namentlich deshalb, weil
sie 80 kurios ist. Man hat gesagt, dass Deutschland z. B.
zu viel verlieren werde, wenn es hierauf einginge; sein
Handel mit Russland sei derart, dass Deutschland es
nicht ertragen konnte, dass die Vertrige, wenn auch nur
auf kurze Zeit, ausser Kraft gesetzt wiirden. Ich will mich
auf die Realitit dieser Einwendung nicht einlassen — um
so weniger, als die grosse Uebereinkunft aller civilisierten
Nationen eventuell von solcher Wirkung sein wiirde, dass
jede Verletzung ausgeschlossen erscheint. Die Indignation
und die Schmach wiirden allzu grenzenlos sein und der
hierdurch entstehende Verlust jeden augenblicklichen Ge-
winn wieder aufheben! Die offentliche Meinung wiirde das
Geriicht nachdriicklich unterstiitzen, so dass eine Aufhebung
aller Traktate kaum von Dauer sein wiirde. Nein, dem
Geist der Einwendung will ich zu Leibe geh'n. Ist es des
Vorteils wegen, dass Deutschland nun Elsass-Lothringen
festhalt, oder dass Frankreich diese beiden Provinzen zu-
riickwiinscht? Rechnen Sie nach! Welche Geldsummen hat
der letzte Krieg gekostet? Welchen Schaden verursachte
der Verlust von mehr als 200,000 jungen, thatkraftigen
Menschen, die auf dem Schlachtfelde blieben? Und die
Trauer derjenigen, die daheim zuriickblieben? Denn Trauer
bedeutet Abnahme des Lebensmutes und der Leistungs-
fahigkeit, oft auch der Gesundheit. Welchen Schaden re-
prisentieren jene Tausende, welche infolge des Kriezes an
unheilbaren Krankheiten dahinsiechten? Und was haben
die Armeen und Flotten gekostet, welche die Begebenheit
spaterhin nicht einmal den beiden Streitenden, sondern
ganz Europa aufgenotigt hat und téglich auferlegt? Was
wird ein neuer Krieg kosten, in dem, wie von gewisser
Seite prophezeit wird, — eine Million Menschen tot auf der
Wahlstatt bleiben sollen? Welche Verluste wird die Trauer
all der verzweifelten Familien zur Folge haben ? Die neuen
direkten Ausgaben? Die neuen Schrecken, nach denen
sich das Kapital noch mehr zuriickziehen wird, als nach
dem ersten Kriege — an und fiir sich schon Verlust genug!
Nein, des Vorteils wegen fordert weder der eine der beiden
Streitenden Elsass-Lothringen zuriick, noch halt es der
andere fest. Es geschieht der Ehre wegen, sagt man. Soviel
thut man nimlich der Ehre wegen, wenn es Krieg und
Kriegsriistungen gilt. Aber gilt es 27 — siebenundzwanzig
— Millionen die absolute Neutralitit zu verschaffen, so
wird nicht das Argument der IEhre, sondern das des Vor-
teils geltend gemacht. Sollte der Vorschlag eingebracht
werden, so wird er zweifellos eine ganz andere Antwort
erhalten; denn dann werden wir die ,grosse Stimme“ zu
horen bekommien.

Ihr Wort, das Wort der Beladenen, der Miiden, wird
es ahnen lassen, wieviel 27 Millionen, welche dem
Kriege entriickt und dem absoluten I'rieden wiedergegeben
sind, der Menschheit niitzen konnen. Wie viel Neues, iiber-
raschend Neues wird da emporwachsen — als wenn der
Erdboden ein anderer, ein mehr tropischer geworden wire.

Die kleinen australischen Staaten, welche von der
Kriegsfurie noch unberiihrt sind und ihr ungeteiltes Inter-
esse der Arbeiterfrage zuwenden konnen, lassen uns den
neuen Tag ahnen, der auch fiir uns anbricht, wenn Genie,
Gesinnung und Nationalvermégen sich zu Hause halten
und diejenigen aufnehmen diirfen und konnen, die nun so
oft an die Thiire pochen, ohne Hoffnung, uns zu finden.
Hier ist der Weg, der zur Abschaffung des Kricges fiihrt;
er gelt durch die lleinen Staaten. Die grossen konnen und
wollen die Initiative nicht ergreifen. Die kleinen sind ihrer
Lixistenz wegen dazu gendtizt. Konnen sie sich nur einmal
vereinigen, um die absolute Neutralitit zu fordern, so wird
man es ihnen auch nicht verweigern kinnen. Aber haben
die kleinen Staaten erst dies erreicht, da werden nach und
nach auch die neuen Aufgaben, die neuen Ideen, das Bei-

spicl und die Mahnung neuer Menschen unwiderstehlich
sein! Dies ist der einzige Weg, der zum Ziel zu fiihren
scheint.

Die Schiedsgerichtsvertrige, mit denen wir jetzt unsere
bewaftnete Neutralitit zu schiitzen suchen, erhalten natiir-
lich auch bei einer absoluten Neutralitit ihre besondere
Aufgabe, namlich die: jeden entstehenden Zwist zu losen,
der sonst nicht zu beseitigen ist — Zum Schlusse michte
ich daraut hinweisen. dass die kleinen Staaten die be-
waffnete Macht beibehalten miissen, welche fiir die Ord-
nung im Innern erforderlich ist, und auch ihren Beitrag
zu leisten haben, wenn es gilt. den Welthandel zu stiitzen,
eine Biirde, welche nicht nur den grossen Staaten zur Last
gelegt werden darf.

Reifende Friichte aus der vaterldandischen
Kulturgeschichte.

Fiir Geschichtslehrer und Friedensfreunde, sowie fiir Zweifler und
Friedensgegner.

Selbst die bescheidensten historischen Studien beweisen
uns in vielen einzelnen Miniaturbildern, dass unsere Vor-
viter, so heldenmiitig sie auch ihre und dadurch selbst
unsere Freiheit und Unabhinzigkeit mit Gut und Blut
verteidigten, doch entschiedene Freunde des Friedens waren,
und dass sie mit verhaltnismissic wenig Ausnahmen jede
Gelegenheit zum Abschluss eines dauernden oder zum
mindesten voriiberzehenden Friedens benutzten. Descamps
lasst auch den jetzt lebenden Schweizern (in seinem Me-
morandum an die Michte) alle Gerechtigkeit widertahren.
Soll aber seine kiirzlich in einem Briefe an den Verfasser
dies kundgegebene Hoffnung. dass ,die Schweiz auchk in
Zukunft in der Friedensbewegung in den vordersten Reihen
marschiere*, erfilllt werden, so muss im Hinblick auf das
entmutigende, Jangsame Tempo des Petitionsverfahrens
(vel. den Beschluss vom 17. Mai 1896) und die raschen
praktischen Fortschritte der Friedensidee in England, Nord-
anterika,Frankreichundselbst Deutschland, dieses Ritardando
zum mindesten einem etwas schunellern Tempo wenigstens,
wenn nicht dem Allegro, so doch dem Moderato weichen,
besonders zur Zeit, da das Schiedsgerichtsvertahren selbst
von internationalen parteipolitischen Bliattern am Beispiel
des Vertrages zwischen England und Amerika erldutert
wird und die Schweiz neuerdings (durch ihren Bundes-
prissidenten) Aussicht auf die Ehre einer Schiedsrichter-
rolle hat. Iis seien hier deshalb einige praktische Beispiele
schiedsgerichtlicher Irledigung von Streitfallen aus der
Schweizergeschichte citiert, welche Dbesonderes Interesse
beanspruchen diirften.
~ Die Kloster des 8.—13. Jahrhunderts griffen z. B. zum
Schiedsgerichtsverfahren, wenn sie selbst untereinander
oder im Kampf mit halbwilden Rittern und Grafen lagen.
Das schnelle, primitive Verfahren erlaubte den alten Lid-
genossen, den Richter selbst zu bezeichnen Der erste
derartige Fall datiert aus den Jahren 759/760, da der Abt
Johannes von St. Gallen in Fehde lag mit dem Bischof
Sidonius von Konstanz Der Schiedsrichter (Bischof Heddo
in Strasshurg) verfiigte, das reiche Kloster St. Gallen solle
seinem Ierrn alljahriich die iibliche Huldigung darbringen
in Gestalt einer Unze Goldes und eines Pferdes: im iibrigen
aber stehe es in seiner Verwaltung vollig selbstindig da.
(20 Jahre spiter wurde dieser Schiedsgerichtsspruch Karl
dem Grossen zur Bestitigung und Besiegelung vorgelegt
und von ihim genehmigt.)

Nach etwa 400 Jahren schienen die Schiedsgerichts-
vertrige (bis in die Epoche der Schweizerbiinde hinein)
allgemeiner werden zu wollen; die Schiedsrichter genossen
beim Volke hohe Achtung als ,kluge, weise und gute
Manner“, und das Schweizervolk war treuherzig genug,
diesen seinen Vertrauensmiannern die Anordnung des Ver-
fahrens geziemend zu iberlassen und die Entscheidung
selbst unbedingt anzuerkennen.

Das Verfahren war meist folgendes: Jede Partei stellte
eine gleiche Anzahl Schiedsrichter (aus einer andern



Gegend) ein und zu diesen withlte man dann einen gemein-
samen ,Obmann“. Konnte man sich auf diesen nicht einigen,
so iiberliess man vertrauensvoll einer fremden ,Macht“
die Ernennung des Obmanns (z. B. 1220, Vertrag zwischen
dem Adeligen Hartwig von Matsch an der Biindnergrenze
und der Stadt Como).

,lch werde mein Urteil sprechen, niemand zu lieb und
niemand zu leid und Gott dabei vor Augen haben.“

Dies war die gewdhnliche Form des Schiedsrichter-
cides, dem auch der von den Parteien oder den Schieds-
richtern gewihlte Obmann sich unterziehen musste.

Der Schiedsspruch hatte, wie vorher feierlich gelobt
worden war, allgemeine Giltizkeit und Festigkeit. Vertrags-
bruch hatte die Bezahlung einer grossern Summe an den
Gegrer zur Iolge. Die Biirgen waren (im , Feindesland®
verbleibend) finanziell oder personlich haftbar fiir ihre
Partei.

Bei dieser hochst einfachen Organisation erwuchsen
den Parteien ganz geringe Kosten und der ,Finanz-
Ausgleich* fand ohne ,Beutezug-Campagne“ in kiirzester
Frist (meistens vor Ablaut von 14 Tagen) seine Erledigung
zu gegenseitiger Befriedigung, ja oft wurde die Entschei-
dung sogar ,nach Minne* herbeigefiihrt, d. h. durch fried-
liche Versohnung, also ohne bestimmten Richterspruch.

Als der vornehme Adel im Laufe der Zeit (13. Jahr-
hundert) verarmte, und Kunst, Wissenschaft und Bildung
von den Klostern und Burgen in die reich gewordenen
Stadte iiberging, wurden ihre Schultheisse und Rite ge-
wohnlich als Schiedsrichter angerufen, und sie selbst er-
oberten sich allmihlich das Vorrecht, nicht vor ein fremdes
Gericht gestellt werden zu miissen. (Ausnahmen bildeten
nur Vergehen gegen Religion, gegen Ehepflichten oder
wegen Wucher.)

Mit der spitern Verschiebung der Macht -aus den
Stadten aufs Land, zu den Bauern etc., entstanden die
Landschaftsbiinde und erst hieraus entwickelten sich die
~ewigen“ Biindnisse mit ,selbstverstindlichen“ Schiedsge-
richtsklauseln.

Ohne hier auf die allmihliche Entwicklung, Vervoll-
kommnung und unbedingte Geltendmachung derselben ein-
zutreten, sei nur bemerkt, dass das Fehlen eines Obmanns,
der Angabe eines Termins, bis zu welchem Ablauf die
Vereinbarung getroffen werden musste, und die Unbehiilflich-
keit in Ort und Zusammenkunft in den nachfolgenden
Biindnissen der Berner und Freiburger (1252 etc.) in der
Praxis vermieden wurden. Charakteristisch ist z. B. das
Schiedsgericht zwischen Freiburg und Murten im Jahre
1245, in welchem jede Partei die drei Schiedsrichter aus
der Gegenpartei, also die versihnlichsten und der Gegen-
partei geneigtesten Minner wahlte, so dass ein Vergleich
um so eher zu erhoffen war. Die so schwierige Wahl des
Obmanns durch die klagende Partei aus dem Stadtrat der
angeklagten Partei (1341 Freiburg und Bern) wurde spiter
zum Gesetz und fand beinahe iiberall Anwendung (1352
Bern und Biel). Spiter erleichterte mitunter die Wahl
eines Obmanns ausserhalb des Rayons der streitenden
Parteien das Versohnungswerk. (Forts. folgt.)

Der englisch-amerik. Schiedsgerichtsvertrag
und die ,,Neue Ziircher Zeitung“.

In der ganzen civilisierten Welt ist die Ankiindigung
dieses freilich vom Senat der Vereinigten Staaten noch
nicht genehmigten Vertrages mit Freude, mit Genugthuung,
oder doch wenigstens mit Achtung, aufgenommen worden;
die ,Neue Ziircher Zeitung“ hat den Vorzug, unter allen

1 Vor uns liegt ein Werk mit vergilbtem Papier vom Jahre
1737, dem wir neben Dr. Meisterhans dann und wann nach-
folgende Beispiele entnahmen. Es sei daraus, Seite 134, der Zweck
der Schiedsgerichte erwihnt: ,Dass solche (des Krieges), Totschlag,
Raub, Brand und ander mercklich tibel gefolgt, darum bedacht und
zu Hertzen genommen ist, was Schadens, Sorg und args gemeiner
Christenheit auss solcher Uneinigkeit und Christlichem Blutvergiessen,
dass zu beharren folgen mocht, und dass gantz noth und fast gut
werd und sein nach Gattlichem und nattiirlichem Gebott und Ge-
satzen I'ried, Ruh wnd Freundschaft® etc.

angesehenen Blittern, gewiss aber unter allen Schweizer-
Zeitungen die einzige zu sein, die ihn absprechend und
norgelnd beurteilt. In ihren Morgenblittern Nr. 32 und 33
bringt sie mnamlich zwei Leitartikel: ,Volkerrechtliche
Schiedsgerichte und Neutralitatserklarungen, von denen
sich der erste mit der genannten Frage befasst.!

Mit einem Aufwand von wohlfeiler, scheinbarer Ge-
lehrsamkeit geht der Verfasser darauf aus. kein gutes
Haar an dieser neuesten Wendung der Weltpolitik zu
lassen, dem Vertrag nicht nur jede Bedeutung abzusprechen,
sondern ihn geradezu als schadlich, wenn nicht kultur-
feindlich, zn denunzieren. Er stiitzt sich dabei auf —
Hugo Grotius, als ob seit zweiundeinhalb Jahrhunderten
die Welt auf dem alten I'leck stehen geblieben, und im
Staatsrecht nichts Neues vorgefallen wire; die Aesserungen
werden dann in bekannter Weise mit lateinischen Citaten
begriindet und verbramt, die natiirlich 3/, der Leser nicht
verstehen.

Zunichst geht der Herr darauf aus, die seitherizen
Falle schiedsgerichtlicher [Erledigung von internationalen
Streitfallen als ganz unbedeutend hinzustellen. Das ist
bekanntlich nicht richtig; wire es aber wahr, so wiirde es
gar nichts beweisen, denn alle derartigen Reformen sind
stets aus kleinen Anfingen hervorgegangen. Wir erinnern
nur an die Entstehung der Eidgenossenschaft, des deutschen
Zollvereins, des Weltpostvereins, der Genfer Konvention,
u. a. m.
Halb widerwillig muss der Verfasser dann doch zugeben,
dass der Charakter der Stindigkeit des neuen Vertrags das
seinzige halbwegs Neue“ sei. Dieses famose ,halbwegs®
begriindet er mit einem Hinweis auf — die deutsche Reichs-
verfassung, die auch schon fiir Streitigkeiten unter den
Bundesstaaten ein stindiges Schiedsgericht vorgesehen habe.
Warum denn so weit gehen? Iir hitte es ebensogut be-
griinden konnen mit dem ,standigen Frieden* zwischen den
schweizerischen Kantonen, oder auch mit dem Verhiltnis
der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn er nicht auf
den ,ewigen Landfrieden“ zuriickgreifen wollte. Wenn er
staatsrechtlich noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts, bei
Hugo Grotius steht, so kann man ihm freilich das mangelnde
Unterscheidungsvermiogen zwischen innernationalen und
internationalen Beziehungen nicht allzusehr iibelnehmen.

Nun kommt’s aber schauerlich: der Abschluss eines
solchen Vertrags ist sogar eine schwere internationale
Gefahr. Man hore nur: ,Es sind sogar Fille denkbar,
dass zwei Michte im stillen Einverstindnis (!) einen
Streitfall zwischen einander schatfen und ein Schiedsgericht
dariiber anrufen konnten, um durch letzteres die spiiteren
Anspriiche einer dritten Macht, die sich einstweilen noch
nicht geltend machen, von vornherein zu beseitigen oder
zu  prijudizieren.  Und nun wendet der Schiiler des
Grotius seinen ganzen Schartsinn und seine iippige Phantasie
dazu an, um in einer wahrhaft Gruseln erregenden Weise
eine ganze lange Spalte mit solchen moglichen hinterlistigen
TFallen auszuschmiicken und sich damit den Anschein eines
in die tiefsten Geheimnisse der Weltpolitik eingeweihten
Mannes zu geben. Wir folgen ihm nicht auf dieses Feld
wohlfeiler Konjekturalpolitik, so sehr wir allerdings auch
der Meinung sind, dass diese neueste Phase des praktischen
Staatsrechtes einen starken moralischen und wohl auch
materiellen Druck auf die andern Michte ausiiben werde:
als eine Anregung zur Nachahmung, wie sich dies jetzt
schon z B. in Frankreich zeigt in dem Dringen auf Ab-
schluss eines dhnlichen Vertrages mit Nordamerika. Wir
sind dabei durchaus nicht so sanguinisch, um zu glauben,
dass die Nachahmung in Europa so rasch erfolgen werde:
dazu wird es wohl noch einer verstirkten Empfindung der
Volker von der Unertriiglichkeit der Militirlasten bediirfen.

Das Kostlichste aber ist, dass der begeisterte Ver-
treter der Iriedensfurcht (eine ganz neue Erscheinung!)
den Vertrag, den er so gelehrt bespricht — nicht cinmal
gelesen hat, obwohl sein Wortlaut in allen Zeitungen ge-
standen (wer so viel Zeit zum Schreiben notig hat, der
hat wohl keine zum Lesen idbrig?). Iir sagt namlich

U Aufl den zwedten ist der im Eingang abgedruckte Aufsatz des
Herrn Bjornson eine schlagende Antwort.



	Reifende Früchte aus der vaterländischen Kulturgeschichte

